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Kurztitel 
 
Aufgabe der Nutzung der Liegenschaft Karl-Schmidt-Str. 11 für Angebote der Jugendhilfe 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Standort Karl-Schmidt-Str. 11, 39104 Magdeburg, wird für Leistungsangebote der 

Jugendhilfe aufgegeben. 
2. Die Liegenschaft ist einem neuen Nutzungszweck zuzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Finanzielle Auswirkungen 
 
Organisationseinheit   Pflichtaufgabe  ja X nein 
 
Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

 2012 JA  NEIN X 
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 
Budget/Deckungskreis:   

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:   
Investitionsgruppe:   

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
20...         
20...         
20...         
20...         
Summe:   

 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:         
20...         
für         
20...         
20...         
20...         
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:      Anlage neu 
Buchwert in €:      JA 
Datum Inbetriebnahme:       

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

20…           
 
federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich  51 

Sachbearbeiter 
Frau Dr. Arnold 

Unterschrift AL / FBL 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)      Herr Brüning Unterschrift 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle 01.07.2012 
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Begründung: 
 
Am 15.12.2011 beschloss der Jugendhilfeausschuss mit der DS 0489/11, dass der Internationale 
Bund e. V. (IB) für die Einrichtungen KJH „HOT“ und „Jugendwerkstatt“ die Trägernachfolge von 
der BAJ-Magdeburg GmbH ab dem 01.01.2012 antritt.   
 
Die Jugendwerkstatt ist mit der Trägernachfolge durch den IB aus dem Objekt  Karl-Schmidt-Str. 
11 in das 2. OG der Karl-Schmidt-Str. 12 (HOT) verlagert worden. Dies erfolgte auf Veranlassung 
des Insolvenzverwalters bereits zum 01.12.2011. 
 
Die aus dem insolventen Träger BAJ-Magdeburg GmbH hervorgegangene BAQJ GmbH ist kein 
anerkannter Träger der Jugendhilfe und äußerte sich bei einer Vor-Ort-Begehung Ende vorigen 
Jahres zu geplanten zukünftigen Arbeitsfeldern. So wird sie sich neuen Betätigungsfeldern mit 
neuen Partnern im Verbund zuwenden und vor allem Konzepte im Rahmen von beruflicher Bildung 
verfolgen. Über die genauen Vorhaben mit Partnern wie der Agentur für Arbeit und des Jobcenters 
kann die Verwaltung des Jugendamtes keine Aussagen treffen, da diese in der Regel per 
Ausschreibung und in unterschiedlichen Zeitabständen umgesetzt werden.   
 
Seit Januar 2012 wird im Gebäude Karl-Schmidt-Str.11 kein Leistungsangebot der Jugendhilfe 
mehr umgesetzt. Auch perspektivisch sind keine Angebote und Maßnahmen in Förderung durch 
das Jugendamt der Landeshauptstadt Magdeburg vorgesehen.  
 
Die geänderte Nutzung der Liegenschaft in der Karl-Schmidt-Str. 11 liegt in der Zuständigkeit des 
Eb KGm Magdeburg. 
 
 
 
 




